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Zivilsenate 
 

Zu 1. 5 U 113/17 Urteil vom 25.05.2020 
 Blendwirkung von glasierten Dachziegeln 

 
Von glasierten Dachziegeln kann eine für den Nachbarn unzumutbare Blendwir-
kung und damit eine Beeinträchtigung i.S. v. §§ 1004 Abs. 1 , 906 Abs. 1 BGB 
ausgehen. 

   
Zu 2. 12 U 74/19 Urteil vom 08.07.2020 

 Gesamtschuldnerausgleich, Architekt, Bauunternehmer, Ausgleichsan-
spruch, Verjährung, grob fahrlässige Unkenntnis 
 
Die für den Verjährungsbeginn erforderliche Kenntnis aller Umstände, die einen 
Ausgleichsanspruch nach § 426 Abs. 1 BGB begründen, setzt voraus, dass der 
Ausgleichsberechtigte Kenntnis beziehungsweise grob fahrlässige Unkenntnis 
von den Umständen hat, die einen Anspruch des Gläubigers gegen den 
Ausgleichsverpflichteten begründen, von denjenigen, die einen Anspruch des 
Gläubigers gegen ihn selbst begründen, von denjenigen, die das Gesamtschuld-
verhältnis begründen, und schließlich von den Umständen, die im Innen-
verhältnis eine Ausgleichspflicht begründen (vgl. BGH, NJW 2010, S. 60 ff. 
Rn. 21). 
Die Rüge von Mangelsymptomen allein begründet nicht die grob fahrlässige 
Unkenntnis eines Baubeteiligten von den eine Haftung begründenden 
Tatsachen. Dazu ist auch die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von der 
Mangelursache erforderlich. Erst wenn bei einem Baubeteiligten die Kenntnis 
oder grob fahrlässige Unkenntnis von den Mangelursachen vorliegt, kann dieser 
erkennen, ob er selbst für den Mangel haftet und/oder ein anderer Baubeteiligter. 
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Zu 3. 18 U 93/19 Urteil vom 14.05.2020 

 Pflichtverletzung, Dauerschuldverhältnis 
 
1. 
Die Qualifikation als Vertragshändler setzt - im Unterschied zum Eigenhändler - 
die Integration oder Eingliederung in das Vertriebsnetz des Herstellers bei 
Existenz einer Vertriebspflicht und eines Weisungsrechts des Herstellers voraus. 
2. 
Ein Dauerschuldverhältnis in Gestalt einer laufenden Geschäftsverbindung (z.B. 
Münchener Kommentar BGB/Ernst, 8. Aufl., § 280 Rn. 134) kann als „gesetz-
liches Schuldverhältnis ohne primäre Leistungspflicht“, nämlich als „geschäft-
licher Kontakt“ im Sinn von § 311 Abs. 2 Nr. 3 BGB, aufgefasst werden, das 
besondere Schutzpflichten nach § 241 Abs. 2 BGB begründet (so auch 
Baumbach/Hopt, HGB, 38. Aufl., Einl v § 343 Rn. 3; Münchener Kommentar 
HGB/Schmidt, 4. Aufl., Vorbem. § 343 Rn. 20). 
3. 
Eine Pflichtverletzung eines solchen Dauerschuldverhältnisses kann wegen 
einer vorzeitigen, nicht ausreichend auf die Interessen der Klägerin Bedacht 
nehmenden Beendigung der Verkäufe in Betracht kommen (§§ 311 Abs. 2 Nr. 3, 
241 Abs. 2, 282, 280 Abs. 1 BGB). 

   
Zu 4. 20 W 21/20 Beschluss vom 15.07.2020 

 Betriebsschließungsversicherung, Covid-19, Corona, einstweiliger 
Rechtsschutz 
 
Verspricht eine Betriebsschließungsversicherung Deckungsschutz für „nur die 
im Folgenden aufgeführten (vgl. §§ 6 und 7 IfSG)“ Krankheiten und Krankheits-
erreger, wobei Covid-19 und Sars-Cov-2 (auch sinngemäß) nicht genannt sind, 
besteht kein Versicherungsschutz bei Betriebsschließungen wegen des neuarti-
gen Corona-Virus. Der Klammerzusatz („vgl. §§ 6 und 7 IfSG“) führt bei diesem 
Wortlaut nicht etwa zu einer Auslegung dahin, dass „dynamisch“ (auch) auf spä-
tere Änderungen des Infektionsschutzgesetzes verwiesen werde. 
Hinweis: Im Streitfall war der Versicherungsvertrag geschlossen vor dem 23. Mai 
2020 (In-Kraft-Treten einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes) und auch 
vor der Verordnung über die Ausdehnung der Meldepflicht vom 30. Januar 2020. 

   
Zu 5. 27 U 127/19 Urteil vom 16.04.2020 

 VW, Abgasskandal, Diesel, Abgassoftware, EA 189, Herstellerhaftung, 
Zurechnung, Arglist, Erfüllungsgehilfe, EG-Übereinstimmungsbescheini-
gung, Typengenehmigungsverfahren, Nichtigkeit, Verbotsgesetz 
 
Zur Haftung von VW als Hersteller des Motors EA 189 im sog. Diesel-Ab-
gasskandal 
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Zu 6. 27 W 112/19 Beschluss vom 21.01.2020 
 Genossenschaft, Auflösung, Insolvenzverfahren, Vollbeendigung, Prüfver-

band, Mitgliedschaft 

 
Die Mitgliedschaft einer Genossenschaft im Prüfverband endet nach § 64c GenG 
nicht allein mit der Auflösung der Genossenschaft durch Eröffnung des Insol-
venzverfahrens (§ 101 GenG). 

   
Zu 7. 30 U 163/19 Urteil vom 05.06.2020 

 Auslegung, formbedürftiger Vertrag, Schriftform 
 
Zur Auslegung eines gemäß § 550 S. 1 BGB formbedürftigen Mietvertrages. 

   

Familiensenate 
 

Zu 1. 2 WF 44/20 Beschluss vom 15.04.2020 
 Anspruchshäufung im Verfahren in Familiensachen 

 
Die isolierte Geltendmachung eines der güterrechtlichen Auseinandersetzung 
zwischen den Eheleuten dienenden Auskunftsanspruchs im Verfahren auf Zah-
lung von Trennungsunterhalt im Wege der Anspruchshäufung (§§ 113 I FamFG, 
260 ZPO) stellt keine mutwillige Rechtsverfolgung i. S. d. §§ 113 I FamFG, 
114 ZPO dar. 

   
Zu 2. 7 UF 32/19 Beschluss vom 28.05.2019 

 Versorgungsausgleich, Ausübung des Kapitalwahlrechts, grobe Unbillig-
keit 

 
1. 
Mit der Ausübung des Kapitalwahlrechts verliert eine Rentenversicherung, die 
nicht dem Betriebsrentengesetz oder dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizie-
rungsgesetz unterliegt, ihren Charakter als Altersversorgung i.S. des § 2 Abs. 2 
Nr. 3 VerAusglG und unterfällt nicht mehr dem Ausgleichssystem des Versor-
gungsausgleichs. 
2. 
Entzieht ein Ehegatte durch Ausübung des Kapitalwahlrechts ein Anrecht dem 
Versorgungsausgleich und wird dies wegen der Vereinbarung der Gütertrennung 
nicht dadurch kompensiert, dass der andere Ehegatte über den Zugewinnaus-
gleich an dem Vermögenswert teilhat, ist es regelmäßig grob unbillig i.S. des 
§ 27 VersAusglG, wenn er seinerseits eine ungeschmälerte Teilhabe an den An-
rechten des anderen Ehegatten begehrt. 
3. 
Zur Wiederherstellung des Halbteilungsgrundsatzes und der Teilhabegerechtig-
keit ist der Ausgleich der Anrechte des anderen Ehegatten in dem Umfang 
herabzusetzen, in dem er durch die Ausübung des Kapitalwahlrechts benach-
teiligt ist. Die insoweit vorzunehmende Wertermittlung der Anrechte kann mit 
Hilfe der korrespondierenden Kapitalwerte i.S. des § 47 VersAusglG vorge-
nommen werden. 
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 4. 
Ist hierbei eine Kürzung des Ausgleichs eines Anrechts in der allgemeinen 
Rentenversicherung vorzunehmen, so kann der Kapitalbetrag, um welchen die 
Kürzung vorzunehmen ist, dadurch in Entgeltpunkte umgerechnet werden, dass 
er entweder durch den am Ende der Ehezeit maßgeblichen Umrechnungsfaktor, 
der in der Auskunft mitgeteilt ist, dividiert wird oder mit dem Faktor zur 
Umrechnung von Beiträgen, Barwerten, Deckungskapitalien und Deckungs-
rücklagen in der allgemeinen Rentenversicherung in Entgeltpunkte multipliziert 
wird. 

   
Zu 3. 7 UF 64/20 Beschluss vom 29.06.2020 

 Ausgleichung mehrerer geringwertiger Anrechte beim gleichen betriebli-
chen Versorgungsträger; Kriterien der Ermessenausübung 

 
Hat ein Ehegatte aufgrund einer einheitlichen Versorgungszusage mehrere 
geringfügige Anrechte der betrieblichen Altersversorgung erworben, kann es im 
Rahmen der Ermessensentscheidung nach § 18 Abs. 2 VersAusglG geboten 
sein, den Gesamtwert der Versorgungsteile in die Abwägung einzubeziehen. 

   

Strafsenate 
 

Zu 1. 4 RBs 217/20 Beschluss vom 09.07.2020 
 Shisha-Bar, Shisha, geschlossene Gesellschaft, Tabak 

 
1. Eine Ausnahme von dem Rauchverbot in Gaststätten (hier: Shisha-Bar) für 
sog. „geschlossene Gesellschaften“ besteht nicht. 
2. Eine geschlossene Gesellschaft liegt nicht vor, wenn die Gäste in einer Gast-
stätte (hier: Shisha-Bar) nur teilweise von dem Betroffenen eingeladen worden 
sind und auch von ihm nicht eingeladene Dritte Zutritt zu den Räumlichkeiten 
derselben hatten. 

    
Zu 2. 4 RVs 35/20 Beschluss vom 09.07.2020  

 Urteilsabsetzungsfrist, Bereitlegen zum Abtrag 

 
Zur Wahrung der Urteilsabsetzungsfrist nach § 275 Abs. 1 StPO genügt es 
grundsätzlich, dass das fertiggestellte Urteil vor Fristablauf auf den Weg zur 
Geschäftsstelle gebracht worden ist. Dazu reicht es, dass es mit oder ohne Akten 
im Dienstzimmer des Richters zum Abtrag bereitgelegt wird. 

 

 
 
 

Hinweis: 
 Die Rechtsprechungsübersicht aktuell finden Sie ebenfalls im Bezirks-Infodienst unter 
"OLG Hamm/Dezernat 8/Informationen". 
 Die in der Übersicht genannten Entscheidungen stehen Ihnen in der Rechtsprechungsdatenbank 
(NRWEntscheidungen) der Gerichte in Nordrhein-Westfalen im Volltext zur Verfügung.  
 Die Datenbank im NRW-Justizportal ist auch direkt über die Adresse www.nrwe.de erreichbar. 
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